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EINLEITUNG

I. Entstehungsgeschichte und Rezeption

A. Die Entstehungsgeschichte der »Tugendlehre« ist eng mit der
der »Rechtslehre« verwoben, stellen doch beide Schriften in der
Konzeption Kants nur zwei Teile eines Ganzen, der »Metaphy-
sik der Sitten« dar. Wann der Plan, diese Schrift in zwei separaten
Teilen erscheinen zu lassen, geboren wird, ist heute nicht mehr
sicher auszumachen. Erst gegen Ende des Jahres 1796 erfahren
wir explizit, daß die Rechtslehre vorab herauskommen wird:
Kant schreibt am 19. November an Konrad Stang1, daß er sie
»vor Wochen« zum Druck gegeben habe und er mit ihrem Er-
scheinen um Weihnachten rechne. Zu dieser Zeit ist die Tugend-
lehre sicherlich noch nicht abgeschlossen, denn Jakob berichtet
dem Autor am 7. Dezember, daß er von Kiesewetter wisse, Kant
arbeite gerade an ebendiesem Werk. Da das Schicksal der beiden
Schriften sich also – zumindest durch die Brille unserer Quellen-
lage – erst kurz vor ihrem Erscheinen trennt, kann hier auf die
Entstehungsgeschichte der Rechtslehre (in Band 360 der Philo-
sophischen Bibliothek) verwiesen werden. Nur die einzige di-
rekte Nachricht über die Tugendlehre verdient eine separate

1 Kantische Schriften werden in der gesamten Einleitung zitiert nach:
»Kants gesammelte Schriften, hg. v. d. (kçniglich-preußischen/deut-
schen/gçttingischen) Akademie der Wissenschaften«, Berlin 1900 f. (=
»Akademie-Ausgabe«). Angegeben werden Band, Seite und ggf. Zeile,
z. B. VI 34, 23. Seitenzahlen ohne Bandangabe (›XI‹, ›93, 3‹ etc.) bezie-
hen sich hingegen auf die vorliegende Ausgabe. Die Kantische Korres-
pondenz wird �ber Datum und Adressaten bzw. Autor ausgewiesen.
Der obige Brief an Stang ist nicht in der Akademie-Ausgabe enthalten,
sondern erstmals im Katalog der Ausstellung »Immanuel Kant« im Gu-
tenberg-Museum Mainz, 12.3–10.4.1974 (G. Richter, Mainz 1974) S. 59
abgedruckt. Nicht n�her bezeichnete Schriften sind anhand des Litera-
turverzeichnisses (s. u.) zu identifizieren.
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Erwähnung, zumal sie schon etwas über den Plan der Schrift von
1797 verrät: Am 21. Dezember 1792 antwortet Kant auf einige
Fragen Erhards zur Moralphilosophie, die sich diesem aus einem
Gespräch mit E. F. Klein ergaben: »Beyde Sätze sind wahr, ob-
gleich in den gewöhnlichen Moralen ganz verkannt. Sie gehören
zu den Pfl ichten gegen sich selbst , welcher in meiner unter
den Händen habender Metaphysik der Sitten, besonders, auf
eine andere Art als wohl sonst geschehen, bearbeitet werden
wird.« Die »beyden Sätze« aus dem Brief vom 6. November 1791
betrafen das Verbot der »Wegwerfung meiner selbst« und das
Gebot, »ein Mittel zu finden, durch welches meine physischen
Kräfte meinen moralischen Forderungen gleich würden«. – Die
separate Behandlung der Pflichten gegen sich selbst und der
Pflichten gegen andere – die freilich auch schon in seinen Vorle-
sungen gemäß Baumgarten zugrundeliegt – steht fest und soll ein
eigenes Gepräge finden.

Kant rechnete damit, daß die »Tugendlehre« bereits zur Oster-
messe 1797 erscheinen würde. Zumindest muß er dies Konrad
Stang2 mitgeteilt haben, denn von jenem hat es Matern Reuß
erfahren, der sich daraufhin am 21. April 1797 bei Kant im vor-
aus für die Schrift bedankt. Keiner der an diesem Dreiecksge-
spräch Beteiligten mag geahnt haben, daß sich das Erscheinen noch
ein halbes Jahr herauszögern würde – am wenigsten Kant. Am
29. Juli sieht er sich genötigt, einen erbosten Vorredenentwurf zu
verfertigen, der aus uns nicht bekannten Gründen den Lesern
der Tugendlehre dann doch vorenthalten wurde: »Wegen der
möglichen Ansprüche auf das Mein und Dein an Schriften, nach
der früheren oder späteren Erscheinung derselben, bemerke ich
noch: daß das Mskpt dem Hrn. Verleger so früh vor der Oster-
messe und vollständig eingehändigt worden, daß der Abdruck
nothwendig um diese Zeit hätte vollendet seyn müssen, aber
sich, aus mir unbekannten Ursachen, bis jetzt verzogen hat. Den
29. Jul. 1797. I. K.« (XII 187). Dem Publikum liegt die Kantische

2 Der Kant-Brief an Stang, auf den sich Reuß bezieht, wird nicht, wie
im Katalog (s. o. Anm. 1) vermutet, der Brief vom 19. November sein, da
Kant in diesem die Tugendlehre mit keinem Wort erw�hnt.
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Schrift dann einen Monat später vor: Am 28. August zeigen die
»Königsbergischen Anzeigen von Gelehrten Sachen« die »Tu-
gendlehre« als erschienen an.

B. Anders als im Falle der »Rechtslehre« findet die »Tugend-
lehre« in der uns überlieferten Kantischen Korrespondenz kei-
nen nachhaltigen Niederschlag: Gerade, daß Reuß – wie er-
wähnt – seine Erwartung des Erscheinens der Schrift zum
Ausdruck bringt und Jakob am 8. September aus Halle Kant von
seinen ersten Lesefrüchten berichtet. Die Rezensionen jedoch
erscheinen in gleichermaßen rascher Folge wie im Falle der
Rechtslehre, und auch eine größere Anzahl einschlägiger Mono-
graphien läßt nicht lange auf sich warten. Daß andererseits die
Nachdrucker offenbar erst drei Jahre nach Erscheinen der ersten
Auflage die Möglichkeit eines lohnenden Geschäfts sehen3 und
für die offizielle zweite Auflage noch drei weitere Jahre ins Land
gehen, vermag wenig über den Absatz der Schrift zu verraten, da
uns die Auflagenhöhe (die der Verleger Nicolovius anläßlich des
Erfolgs der Rechtslehre sogleich heraufgesetzt haben wird) un-
bekannt ist. Zumindest sind im Versteigerungskatalog der Nico-
loviusschen Verlagsartikel von 1832 Rechts- und Tugendlehre
(im Unterschied zu anderen Kantischen Schriften der neunziger
Jahre) nicht mehr verzeichnet4: die Auflagen sind offensichtlich
abgesetzt.

3 Sie scheinen damit jedoch keinen gl�cklichen Griff getan zu haben:
Warda erw�hnt Exemplare des Kehrschen Nachdrucks, bei denen auf
dem Titel die letzte »0« der »1800« mit einer »3« �berdruckt wurde (A.
Warda: Die Druckschriften Immanuel Kants bis 1838, Wiesbaden 1919;
hier zu Nr. 178). – Die zweite Auflage der »Rechtslehre« wurde schon ein
halbes Jahr nach Erscheinen der ersten Auflage, am 5.6.1797 in der Ober-
deutschen allgemeinen Literaturzeitung (Salzburg, S. 1067) kolportiert
und dann etwa ein weiteres halbes Jahr sp�ter ins Werk gesetzt: Kant
�bersendet Nicolovius am 9.4.1798 die Anweisungen f�r Titelbl�tter
und Anhang (s. PhB 360 S. XXIII).

4 Nach dem Zeugnis von Karl Rosenkranz in seiner Geburtstagsrede
zum 22. April 1836: »Die Gesamtausgabe der Kantischen Schriften« (in:
ders.: Studien, 1. Teil, Reden und Abhandlungen. Zur Philosophie und
Literatur, Berlin 1839 S. 232 ff., hier S. 248).
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Von dem großen Interesse jener Tage ist der Tugendlehre in
der Folgezeit nicht mehr viel geblieben und selbst von der jünge-
ren Renaissance der Rechtslehren-Beschäftigung hat sie nicht
profitiert. Das mag zum einen daran liegen, daß die Kantische
Moralphilosophie gemeinhin ausschließlich mit der Lehre von
Freiheit und Kategorischem Imperativ identifiziert wird, und
die Tugendlehre – die in Fragen der Grundlegung des letz-
teren in der Tat wenig ergiebig ist – folglich ins Abseits geraten ist.
Doch auch unabh�ngig von einer derart verengten Betrachtungs-
weise kçnnten andererseits die »Grundlegung zur Metaphysik
der Sitten« und die »Kritik der praktischen Vernunft« – anl�ßlich
der dortigen Aussparung rechtlicher Fragen im engeren Sinne –
als bereits mehr oder weniger explizit ethische Schriften angese-
hen werden, womit dann die Tugendlehre leicht nur noch als
mechanische Durchf�hrung eines Projektes gem�ß andernorts
gewonnener Prinzipien erscheinen d�rfte. Diese Sichtweise ist
gleichermaßen verk�rzt, denn sie �bersieht zumindest, daß die
Explikation der Theorie der Gesetzgebung f�r die Handlungs-
maximen (in der Einleitung zur »Tugendlehre«) sowie die syste-
matische Vorstellung der Pflichtenlehre (im Hauptteil) im Rah-
men der Kantischen Schriften etwas Neues darstellen.

II. Der Text der Tugendlehre

Kant hat es dem Leser seiner »Tugendlehre« nicht leicht ge-
macht. Daß es keinen Königsweg zur Philosophie gebe, hatte er
schon vor Jahren betont,5 doch daß er seine schriftstellerische
Laufbahn mit einem derart unausgewogenen Opus krönen
wollte, war nicht abzusehen. Der Zustand von Rechts- und Tu-
gendlehre hat das Gerücht vom altersgeschwächten Autor Im-
manuel Kant nicht ohne Grund befördert.6 Die Einleitung in
die »Tugendlehre« ist zumindest in einer Hinsicht ein herausra-

5 Siehe KrV B X.
6 Siehe dazu B. Ludwig: Kants Rechtslehre (Kant-Forschungen

Bd. 2), Hamburg 22005, S. 1 ff.
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gendes Stück Kantischer Baukunst: In keinem anderen seiner
Werke finden wir eine Einleitung vor, die fast den halben Umfang
jener Abhandlung aufweist, der sie vorangeht, und selbst eine
wegen ihrer Umfänglichkeit verworfene (die sogenannte »er-
ste«) Einleitung in die Kritik der Urteilskraft kam nicht über ein
Viertel der Abhandlung selbst hinaus.

Doch nicht nur ihr Umfang erregt Anstoß. Versucht man sich
einen Überblick über den Text-Koloß zu verschaffen, so wird
man nur mit einiger Mühe bestenfalls folgende Struktur entdek-
ken:

I–V: Von Zwecken, die zugleich Pflicht sind.
VI–XI: Handlungen versus Maximen, Rechts- und Tu-

gendpflichten.
XII–XVII: Über die Disposition des der Tugend fähigen Sub-

jekts7

XVII, XIX: Einteilung der Tugendlehre.

Aber selbst dieser Bauplan ist nur mit Vorbehalt zu akzeptie-
ren: Die Zäsur zwischen dem zweiten und dem dritten Block ist
ausschließlich durch den Abschnitt XII über die »Ästhetischen
Vorbegriffe« motiviert und verliert einen Teil ihrer Signifikanz
mit dem nachfolgenden Abschnitt über die »Allgemeinen
Grundsätze«, der selbst nichts über die Disposition des tugend-
haften Subjekts berichtet. Beachtet man, daß Abschnitt XIV
(»Von der Tugend überhaupt«) zu einer »Aesthetik der Sitten«
überleitet (S. 41, Z. 17), und Abschnitt XV8 auf den Abschnitt
XII b (»Gewissen«) mit einem »oben« zurückverweist (S. 41,
Z. 32), so möchte man vermuten, daß jener Abschnitt XII (die
»Aesthetischen Vorbegriffe«) vielleicht eher zwischen XVI und
XV stehen sollte, womit dann Abschnitt XIII und XIV eine

7 »Aesthetik der Sitten« (vgl. u. S. 41, Z. 17).
8 Die Zugehçrigkeit von Abschnitt XV zur Sinneinheit »subjektive

Disposition« wird durch den Titel (»Vom Prinzip der Absonderung der
Tugendlehre von der Rechtslehre«) leicht verdeckt. Thema ist jedoch die
»innere Freiheit« und (so die »Anmerkung«) deren Erfordernisse: Z�h-
mung der Affekte und Beherrschung der Leidenschaften – womit zu
Abschnitt XVI �bergeleitet wird.

XVIIEinleitung
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Überleitung von den Tugendpflichten zur Tugend und damit zur
subjektiven Disposition des potentiell Tugendhaften liefern. –
Sicherlich ist ein solcher Hinweis nicht als Beweis f�r die Kor-
ruptheit des Textes zu werten, doch deutet er auf eine gewisse
Br�chigkeit seines Zustandes hin. Dieser Verdacht verst�rkt sich
durch die insgesamt eher zçgernde Entwicklung des Gedankens,
die vor Wiederholungen im Detail nicht halt macht und dem
Leser die �berg�nge zwischen den einzelnen Darlegungen nicht
erleichtert. Inwieweit wir es hier mit einem einheitlichen Ent-
wurf Kants zu tun haben, ist – soweit ich sehe – nicht einfach
auszumachen.

In Teil I der Elementarlehre, der Lehre von den Pflichten
gegen sich selbst, findet sich der Leser mit einer eigenartigen
Gliederung konfrontiert: Das zweite Hauptstück (§ 9 ff.) zerfällt
in 4 größere Sinnabschnitte, von denen auffallenderweise nur die
letzten drei explizit als »Abschnitte« (»1.«, »2.« und »episodi-
scher«) gekennzeichnet sind. Der fast zwei Drittel des Haupt-
stücks ausmachende erste Sinnabschnitt trägt selbst keinen Glie-
derungstitel. Er ist es aber andererseits, der gem�ß § 4 die eigent-
lichen Pflichten »des Menschen gegen sich selbst, bloß als
moralisches Wesen betrachtet« vorstellt. § 4 k�ndigte eine zwei-
fache Einteilung der Pflichten gegen sich selbst an: die in »voll-
kommene« und »unvollkommene« Pflichten, sowie die in
Pflichten gegen sich selbst als »animalisches« und als »morali-
sches« Wesen. Die sich gem�ß dieser Einteilungsgesichtspunkte
ergebenden vier Sinnabschnitte sind in der Tat zu finden: Die
beiden »Hauptst�cke« des ersten Buches und die beiden »Ab-
schnitte« des zweiten Buches. Allerdings gilt dies bez�glich des
ersten Hauptst�cks des ersten Buchs nur, sofern ausschließlich
auf den obengenannten ersten titellosen9 Sinnabschnitt und
nicht auf die drei nachfolgenden »Abschnitte« Bezug genommen
wird. Alle jene drei Abschnitte sind zumindest gegenüber der
Einteilung in »vollkommene« und »unvollkommene« Pflichten
weitestgehend indifferent und ferner in § 4 nicht angekündigt.

9 Genauer: ohne einen ihn in die architektonische Hierarchie einord-
nenden Titel wie z. B. »Abschnitt« o. �.
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VORREDE

Wenn es über irgend einen Gegenstand eine Philosophie
(System der Vernunfterkenntnis aus Begriffen) gibt, so muß es
für diese Philosophie auch ein System reiner, von aller Anschau-
ungsbedingung unabhängiger Vernunftbegriffe, d. i. eine Me-
taphysik geben. – Es fragt sich nur: ob es für jede praktische
Philosophie, als Pflichtenlehre, mithin auch für die Tugend-
lehre (Ethik), auch metaphysischer Anfangsgründe be-
dürfe, um sie, als wahre Wissenschaft (systematisch), nicht bloß
als Aggregat einzeln aufgesuchter Lehren (fragmentarisch), auf-
stellen zu können. – Von der reinen Rechtslehre wird niemand
dies Bedürfnis bezweifeln; denn sie betrifft nur das Förmliche
der nach Freiheitsgesetzen im äußeren Verhältnis einzuschrän-
kenden Willkür; abgesehen von allem Zweck (als der Materie
derselben). Die Pflichtenlehre ist also hier eine bloße Wissens-
lehre (doctrina scientiae).*

In dieser Philosophie (der Tugendlehre) scheint es nun der
Idee derselben gerade zuwider zu sein, bis zu metaphysi-

* Ein der praktischen Philosophie Kundiger ist darum eben
nicht ein praktischer Philosoph. Der letztere ist derjenige, welcher
sich den Vernunftendzweck zum Grundsatz seiner Handlun-
gen macht, indem er damit zugleich das dazu nötige Wissen verbindet;
welches, da es aufs Tun abgezweckt ist, nicht eben bis zu den subtilsten
Fäden der Metaphysik ausgesponnen werden darf, wenn es nicht etwa
eine Rechtspflicht betrifft – als bei welcher auf der Wage der Gerechtig-
keit das Mein und Dein, nach dem Prinzip der Gleichheit der Wir-
kung und Gegenwirkung, genau bestimmt werden und darum der
mathematischen Abgemessenheit analog sein muß – sondern eine bloße
Tugendpflicht angeht. Denn da kommt es nicht bloß darauf an, zu wis-
sen, was zu tun Pflicht ist (welches, wegen der Zwecke, die natür-
licherweise alle Menschen haben, leicht angegeben werden kann), son-
dern vornehmlich auf das innere Prinzip des Willens, nämlich daß das

32 das innere] dem inneren
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schen Anfangsgründen zurückzugehen, um den Pflichtbe-
griff, von allem Empirischen (jedem Gefühl) gereinigt, doch zur
Triebfeder zu machen. Denn was kann man sich für einen Begriff
von einer Kraft und herkulischer Stärke machen, um die laster-
gebärenden Neigungen zu überwältigen, wenn die Tugend ihre
Waffen aus der Rüstkammer der Metaphysik entlehnen soll? wel-
che eine Sache der Spekulation ist, die nur wenig Menschen zu
handhaben wissen. Daher fallen auch alle Tugendlehren in Hör-
sälen, von Kanzeln und in Volksbüchern, wenn sie mit metaphy-
sischen Brocken ausgeschmückt werden, ins Lächerliche. – Aber
darum ist es doch nicht unnütz, viel weniger lächerlich, den
ersten Gründen der Tugendlehre in einer Metaphysik nachzu-
spüren; denn irgend einer muß doch als Philosoph auf die ersten
Gründe dieses Pflichtbegriffs hinausgehen: weil sonst weder Si-
cherheit noch Lauterkeit für die Tugendlehre überhaupt zu er-
warten wäre. Sich desfalls auf ein gewisses Gefühl , welches
man seiner davon erwarteten Wirkung halber moral isch
nennt, zu verlassen, kann auch wohl dem Volkslehrer genügen;
indem dieser zum Probierstein einer Tugendpflicht, ob sie es sei
oder nicht, die Aufgabe zu beherzigen verlangt: »wie, wenn nun
ein jeder in jedem Fall deine Maxime zum allgemeinen Gesetz
machte, würde eine solche wohl mit sich selbst zusammenstim-
men können?« Aber wenn es bloß Gefühl wäre, was auch diesen
Satz zum Probierstein zu nehmen uns zur Pflicht machte, so
wäre diese doch alsdann nicht durch die Vernunft diktiert, son-
dern nur instinktmäßig, mithin blindlings dafür angenommen.

Allein kein moralisches Prinzip gründet sich in der Tat, wie
man wohl wähnt, auf irgend einem Gefühl , sondern ist wirk-
lich nichts anderes, als dunkel gedachte Metaphysik, die jedem
Menschen in seiner Vernunftanlage beiwohnt; wie der Lehrer es
leicht gewahr wird, der seinen Lehrling über den Pflichtimperativ
und dessen Anwendung auf moralische Beurteilung seiner Hand-
lungen sokratisch zu katechisieren versucht. – Der Vortrag

Bewußtsein dieser Pflicht zugleich Triebfeder der Handlungen sei,
um von dem, der mit seinem Wissen dieses Weisheitsprinzip verknüpft,
zu sagen: daß er ein praktischer Philosoph sei.
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desselben (die Technik) darf eben nicht allemal metaphysisch und
die Sprache scholastisch sein, wenn jener den Lehrling nicht etwa
zum Philosophen bilden will. Aber der Gedanke muß bis auf
die Elemente der Metaphysik zurückgehen, ohne die keine Si-
cherheit und Reinigkeit, ja selbst nicht einmal bewegende Kraft in
der Tugendlehre zu erwarten ist.

Geht man von diesem Grundsatze ab und fängt vom patholo-
gischen oder dem rein-ästhetischen oder auch dem moralischen
Gefühl (dem subjektiv-praktischen statt des objektiven), d. i.
von der Materie des Willens, dem Zweck, nicht von der Form
desselben, d. i. dem Gesetz an, um von da aus die Pflichten zu
bestimmen: so finden freilich keine metaphysischen An-
fangsgründe der Tugendlehre statt, denn Gefühl, wodurch es
auch immer erregt werden mag, ist jederzeit physisch. – Aber
die Tugendlehre wird alsdann auch in ihrer Quelle, einerlei ob in
Schulen oder in Hörsälen usw., verderbt. Denn es ist nicht
gleichviel, durch welche Triebfedern als Mittel man zu einer gu-
ten Absicht (der Befolgung aller Pflicht) hingeleitet werde. – Es
mag also den orakel- oder auch geniemäßig über Pflichten-
lehre absprechenden vermeinten Weisheitslehrern Metaphy-
sik noch so sehr anekeln: so ist es doch für die, welche sich dazu
aufwerfen, unerläßliche Pflicht, selbst in der Tugendlehre zu je-
ner ihren Grundsätzen zurückzugehen und auf ihren Bänken
vorerst selbst die Schule zu machen.

* * *

Man muß sich hierbei billig wundern, wie es nach allen bishe-
rigen Läuterungen des Pflichtprinzips, sofern es aus reiner Ver-
nunft abgeleitet wird, noch möglich war, es wiederum auf
Glücksel igkeits lehre zurückzuführen; doch so, daß eine ge-
wisse moral ische Glückseligkeit, die nicht auf empirischen
Ursachen beruhte, zu dem Ende ausgedacht worden, welche ein
sich selbst widersprechendes Unding ist. – Der denkende
Mensch nämlich, wenn er über die Anreize zum Laster gesiegt
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hat und seine, oft sauere, Pflicht getan zu haben sich bewußt ist,
findet sich in einem Zustande der Seelenruhe und Zufriedenheit,
den man gar wohl Glückseligkeit nennen kann; in welchem die
Tugend ihr eigener Lohn ist. – Nun sagt der Eudämonist :
diese Wonne, diese Glückseligkeit ist der eigentliche Bewe-
gungsgrund, warum er tugendhaft handelt. Nicht der Begriff der
Pflicht bestimme unmittelbar seinen Willen, sondern nur ver-
mittelst der im Prospekt gesehenen Glückseligkeit werde
er bewogen, seine Pflicht zu tun. – Nun ist aber klar, daß, weil er
sich diesen Tugendlohn nur von dem Bewußtsein, seine Pflicht
getan zu haben, versprechen kann, das letztgenannte doch vor-
angehen müsse; d. i. er muß sich verbunden finden, seine Pflicht
zu tun, ehe er noch, und ohne daß er daran denkt, daß Glückse-
ligkeit die Folge der Pflichtbeobachtung sein werde. Er dreht
sich mit seiner Ätiologie im Zirkel herum. Er kann nämlich
nur hoffen, glückl ich (oder innerlich selig) zu sein, wenn er
sich seiner Pflichtbeobachtung bewußt ist; er kann aber zur Be-
obachtung seiner Pflicht nur bewogen werden, wenn er voraus-
sieht, daß er sich dadurch glücklich machen werde. – Aber es ist
in dieser Vernünftelei auch ein Widerspruch. Denn einerseits
soll er seine Pflicht beobachten, ohne erst zu fragen, welche
Wirkung dieses auf seine Glückseligkeit haben werde, mithin aus
einem moralischen Grunde; andererseits aber kann er doch
nur etwas für seine Pflicht anerkennen, wenn er auf Glückselig-
keit rechnen kann, die ihm dadurch erwachsen wird, mithin
nach pathologischem Prinzip, welches gerade das Gegenteil
des vorigen ist.

Ich habe an einem anderen Orte (der Berlinischen Monats-
schrift) den Unterschied der Lust, welche pathologisch ist,
von der moral ischen, wie ich glaube, auf die einfachsten Aus-
drücke zurückgeführt. Die Lust nämlich, welche vor der
Befolgung des Gesetzes hergehen muß, damit diesem gemäß ge-
handelt werde, ist pathologisch, und das Verhalten folgt der Na-
turordnung; diejenige aber, vor welcher das Gesetz her-
gehen muß, damit sie empfunden werde, ist in der sit t l ichen
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Ordnung. – Wenn dieser Unterschied nicht beobachtet wird,
wenn Eudämonie (das Glückseligkeitsprinzip) statt der
Eleutheronomie (des Freiheitsprinzips der inneren Gesetz-
gebung) zum Grundsatze aufgestellt wird, so ist die Folge davon
Euthanasie (der sanfte Tod) aller Moral.

Die Ursache dieser Irrungen ist keine andere als folgende. Der
kategorische Imperativ, aus dem diese Gesetze diktatorisch her-
vorgehen, will denen, die bloß an physiologische Erklärungen
gewöhnt sind, nicht in den Kopf; unerachtet sie sich doch durch
ihn unwiderstehlich gedrungen fühlen. Sich aber das nicht er-
klären zu können, was über jenen Kreis gänzlich hinaus liegt
(die Freiheit der Willkür), so seelenerhebend auch eben dieser
Vorzug des Menschen ist, einer solchen Idee fähig zu sein, wird
durch die stolzen Ansprüche der spekulativen Vernunft, die
sonst ihr Vermögen in anderen Feldern so stark fühlt, gleichsam
zum allgemeinen Aufgebot der für die Allgewalt der theore-
tischen Vernunft Verbündeten gereizt, sich jener Idee zu wider-
setzen und so den moralischen Freiheitsbegriff jetzt und viel-
leicht noch lange, obzwar am Ende doch vergeblich, anzufech-
ten und womöglich verdächtig zu machen.
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EINLEITUNG ZUR TUGENDLEHRE

Ethik bedeutete in den alten Zeiten die Sittenlehre (philo-
sophia moralis) �berhaupt, welche man auch die Lehre von
den Pfl ichten benannte. In der Folge hat man es ratsam gefun-
den, diesen Namen auf einen Teil der Sittenlehre, n�mlich auf die
Lehre von den Pflichten, die nicht unter �ußeren Gesetzen ste-
hen, allein zu �bertragen (dem man im Deutschen den Namen
Tugendlehre angemessen gefunden hat): so, daß jetzt das Sy-
stem der allgemeinen Pflichtenlehre in das der Rechtslehre
(ius), welche �ußerer Gesetze f�hig ist, und der Tugendlehre
(ethica) eingeteilt wird, die deren nicht f�hig ist; wobei es denn
auch sein Bewenden haben mag.

I. Erörterung des Begriffs

einer Tugendlehre

Der Pfl ichtbegri ff ist an sich schon der Begriff von einer
Nötigung (Zwang) der freien Willkür durchs Gesetz; dieser
Zwang mag nun ein äußerer oder ein Selbstzwang sein. Der
moralische Imperat iv verkündigt, durch seinen kategorischen
Ausspruch (das unbedingte Sollen), diesen Zwang, der also nicht
auf vernünftige Wesen überhaupt (deren es etwa auch hei l ige
geben könnte), sondern auf Menschen als vernünftige Na-
turwesen geht, die dazu unheilig genug sind, daß sie die Lust
wohl anwandeln kann, das moralische Gesetz, ob sie gleich des-
sen Ansehen selbst anerkennen, doch zu übertreten und, selbst
wenn sie es befolgen, es dennoch ungern (mit Widerstand ihrer
Neigung) zu tun, als worin der Zwang eigentlich besteht.* –

* Der Mensch aber findet sich doch als moralisches Wesen zu-
gleich [wenn er sich objektiv, wozu er durch seine reine praktische

[379]

5

10

15

20

25

PhB 430, Kant, Metaphysische Anfangsgründeder Tugendlehre, 3. Aufl. 2. Lauf



S. 12

Da aber der Mensch doch ein freies (moralisches) Wesen ist,
so kann der Pflichtbegriff keinen anderen als den Selbstzwang
(durch die Vorstellung des Gesetzes allein) enthalten, wenn es
auf die innere Willensbestimmung (die Triebfeder) angesehen ist,
denn dadurch allein wird es möglich, jene Nötigung (selbst
wenn sie eine äußere wäre) mit der Freiheit der Willkür zu verei-
nigen, wobei aber alsdann der Pflichtbegriff ein ethischer sein
wird.

Die Antriebe der Natur enthalten also Hindernisse der
Pflichtvollziehung im Gemüt des Menschen und (zum Teil
mächtig) widerstrebende Kräfte, die also zu bekämpfen und
durch die Vernunft, nicht erst künftig, sondern gleich jetzt (zu-
gleich mit dem Gedanken) zu besiegen er sich vermögend urtei-
len muß: nämlich das zu können, was das Gesetz unbedingt
befiehlt, daß er tun soll .

Nun ist das Vermögen und der überlegte Vorsatz, einem star-
ken, aber ungerechten Gegner Widerstand zu tun, die Tapfer-
keit (fortitudo) und, in Ansehung des Gegners der sittlichen
Gesinnung in uns, Tugend (virtus, fortitudo moralis). Also
ist die allgemeine Pflichtenlehre in dem Teil, der nicht die �ußere
Freiheit, sondern die innere unter Gesetze bringt, eine Tu-
gendlehre.

Die Rechtslehre hatte es bloß mit der formalen Bedingung
der äußeren Freiheit (durch die Zusammenstimmung mit sich

Vernunft bestimmt ist, (nach der Menschheit in seiner eigenen Per-
son) betrachtet] heilig genug, um das innere Gesetz ungern zu übertre-
ten; denn es gibt keinen so verruchten Menschen, der bei dieser Übertre-
tung in sich nicht einen Widerstand fühlte und eine Verabscheuung seiner
selbst, bei der er sich selbst Zwang antun muß. – Das Phänomen nun: daß
der Mensch auf diesem Scheidewege (wo die schöne Fabel den Herkules
zwischen Tugend und Wohllust hinstellt) mehr Hang zeigt, der Neigung
als dem Gesetz Gehör zu geben, zu erklären ist unmöglich; weil wir, was
geschieht, nur erklären können, indem wir es von einer Ursache nach
Gesetzen der Natur ableiten; wobei wir aber die Willkür nicht als frei
denken würden. – Dieser wechselseitig entgegengesetzte Selbstzwang
aber und die Unvermeidlichkeit desselben gibt doch die unbegreifliche
Eigenschaft der Freiheit selbst zu erkennen.

[380]
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selbst, wenn ihre Maxime zum allgemeinen Gesetz gemacht
wurde), d. i. mit dem Recht zu tun. Die Ethik dagegen gibt
noch eine Materie (einen Gegenstand der freien Willkür), ei-
nen Zweck der reinen Vernunft, der zugleich als objektiv-not-
wendiger Zweck, d. i. für den Menschen als Pflicht vorge-
stellt wird, an die Hand. – Denn, da die sinnlichen Neigungen zu
Zwecken (als der Materie der Willkür) verleiten, die der Pflicht
zuwider sein können, so kann die gesetzgebende Vernunft ihrem
Einfluß nicht anders wehren, als wiederum durch einen entge-
gengesetzten moralischen Zweck, der also von der Neigung
unabhängig a priori gegeben sein muß.

Zweck ist ein Gegenstand der Willkür (eines vernünftigen
Wesens), durch dessen Vorstellung diese zu einer Handlung, die-
sen Gegenstand hervorzubringen, bestimmt wird. – Nun kann
ich zwar zu Handlungen, die als Mittel auf einen Zweck gerichtet
sind, nie aber einen Zweck zu haben von anderen gezwun-
gen werden, sondern ich kann nur selbst mir etwas zum Zweck
machen. – Daß ich aber auch verbunden bin, mir irgend etwas,
was in den Begriffen der praktischen Vernunft liegt, zum Zwecke
zu machen, mithin, außer dem formalen Bestimmungsgrunde
der Willkür (wie das Recht dergleichen enthält), noch einen ma-
terialen, einen Zweck zu haben, der dem Zweck aus sinnlichen
Antrieben entgegengesetzt werden könne: dieses würde der Be-
griff von einem Zweck sein, der an sich selbst Pfl icht ist ;
die Lehre desselben aber würde nicht zu der des Rechts, sondern
zur Ethik gehören, als welche allein den Selbstzwang nach
(moralischen) Gesetzen in ihrem Begriffe mit sich führt.

Aus diesem Grunde kann die Ethik auch als das System der
Zwecke der reinen praktischen Vernunft definiert werden. –
Zweck und Pflicht unterscheiden die zwei Abteilungen der allge-
meinen Sittenlehre. Daß die Ethik Pflichten enthalte, zu deren
Beobachtung man von anderen nicht (physisch) gezwungen wer-
den kann, ist bloß die Folge daraus, daß sie eine Lehre der
Zwecke ist, weil dazu (sie zu haben) ein Zwang sich selbst
wiederspricht.

Daß aber die Ethik eine Tugendlehre (doctrina officiorum
virtutis) sei, folgt aus der obigen Erkl�rung der Tugend, vergli-
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chen mit der Verpflichtung, deren Eigent�mlichkeit soeben ge-
zeigt worden. – Es gibt n�mlich keine andere Bestimmung der
Willk�r, die durch ihren Begriff schon dazu geeignet w�re, von
der Willk�r Anderer selbst physisch nicht gezwungen wer-
den zu kçnnen, als nur die zu einem Zwecke. Ein Anderer
kann mich zwar zwingen, etwas zu tun, was nicht mein
Zweck (sondern nur Mittel zum Zweck eines Anderen) ist, aber
nicht dazu, daß ich es mir zum Zweck mache, und doch
kann ich keinen Zweck haben, ohne ihn mir zu machen. Das
letztere ist ein Widerspruch mit sich selbst: ein Akt der Freiheit,
der doch zugleich nicht frei ist. – Aber sich selbst einen Zweck zu
setzen, der zugleich Pflicht ist, ist kein Widerspruch: weil ich da
mich selbst zwinge, welches mit der Freiheit gar wohl zusammen
besteht.* – Wie ist aber ein solcher Zweck möglich? das ist jetzt
die Frage. Denn die Möglichkeit des Begriffs von einer Sache
(daß er sich nicht widerspricht) ist noch nicht hinreichend dazu,
um die Möglichkeit der Sache selbst (die objektive Realität des
Begriffs) anzunehmen.

II. Erörterung des Begriffs von einem Zwecke,

der zugleich Pflicht ist

Man kann sich das Verhältnis des Zwecks zur Pflicht auf
zweierlei Art denken: entweder, von dem Zwecke ausgehend,
die Maxime der pflichtmäßigen Handlungen, oder, umge-
kehrt, von dieser anhebend, den Zweck ausfindig zu machen,

* Je weniger der Mensch physisch, je mehr er dagegen moralisch
(durch die bloße Vorstellung der Pflicht) kann gezwungen werden, desto
freier ist er. – Der so, z. B. von genugsam fester Entschließung und star-
ker Seele ist, eine Lustbarkeit, die er sich vorgenommen hat, nicht
aufzugeben, man mag ihm noch so viel Schaden vorstellen, den er sich
dadurch zuzieht, aber auf die Vorstellung, daß er hierbei eine Amts-
pflicht verabsäume oder einen kranken Vater vernachlässige, von seinem
Vorsatz unbedenklich, obzwar sehr ungern absteht, beweist eben damit
seine Freiheit im höchsten Grade, daß er der Stimme der Pflicht nicht
widerstehen kann.
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der zugleich Pflicht ist. – Die Rechtslehre geht auf dem-
ersten Wege. Es wird jedermanns freier Willkür überlassen, wel-
chen Zweck er sich für seine Handlung setzen wolle. Die Ma-
xime derselben aber ist a priori bestimmt: daß n�mlich die
Freiheit des Handelnden mit jedes Anderen Freiheit nach einem
allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kçnne.

Die Ethik aber nimmt einen entgegengesetzten Weg. Sie
kann nicht von den Zwecken ausgehen, die der Mensch sich
setzen mag, und danach über seine zu nehmenden Maximen, d. i.
über seine Pflicht, verfügen; denn das wären empirische Gründe
der Maximen, die keinen Pflichtbegriff abgeben, als welcher (das
kategorische Sollen) in der reinen Vernunft allein seine Wurzel
hat; wie denn auch, wenn die Maximen nach jenen Zwecken
(welche alle selbstsüchtig sind) genommen werden sollten, vom
Pflichtbegriff eigentlich gar nicht die Rede sein könnte. – Also
wird in der Ethik der Pfl ichtbegri ff auf Zwecke leiten und die
Maximen in Ansehung der Zwecke, die wir uns setzen sollen,
nach moralischen Grundsätzen begründen müssen.

Dahingestellt, was denn das für ein Zweck sei, der an sich
selbst Pflicht ist, und wie ein solcher möglich sei, ist hier nur
noch zu zeigen nötig, daß und warum eine Pflicht dieser Art den
Namen einer Tugendpfl icht führe.

Aller Pflicht korrespondiert ein Recht, als Befugnis (fa-
cultas moralis generatim) betrachtet, aber nicht aller Pflicht
korrespondieren Rechte eines Anderen (facultas iuridica), je-
mand zu zwingen; sondern diese heißen besonders Rechts-
pf l ichten. – Eben so korrespondiert aller ethischen Verbind-
l ichkeit der Tugendbegriff, aber nicht alle ethischen Pflichten
sind darum Tugendpflichten. Diejenigen n�mlich sind es nicht,
welche nicht sowohl einen gewissen Zweck (Materie, Objekt der
Willk�r), als bloß das Fçrmliche der sittlichen Willensbestim-
mung (z. B. daß die pflichtm�ßige Handlung auch aus Pfl icht
geschehen m�sse) betreffen. Nur ein Zweck, der zugleich
Pfl icht ist , kann Tugendpfl icht genannt werden. Daher
gibt es mehrere der letzteren (auch verschiedene Tugenden); da-
gegen von der ersteren nur eine, aber f�r alle Handlungen g�ltige
(tugendhafte Gesinnung) gedacht wird.
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